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Kleine Anfrage mit Antwort 

Wortlaut der Kleinen Anfrage 

der Abgeordneten Marcus Bosse, Marco Brunotte, Hans-Dieter Haase, Jürgen Krogmann, Stefan 
Politze, Grant Hendrik Tonne und Dörthe Weddige-Degenhard (SPD), eingegangen am 24.02.2010 

 
Flickschusterei am Landgericht Hannover? 

In einem Bericht der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) vom 16. Februar 2010 wird be-
richtet, dass Herr Landgerichtspräsident Dieter Schneidewind vom Landgericht Hannover die Rich-
terin am Landgericht, Frau Beatrix Homann, zur Vorsitzenden Richterin der Schwurgerichtskam-
mer II gemacht hat. 

Nach diesem Bericht soll Frau Beatrix Homann diese Kammer neben ihren arbeitsintensiven Berei-
chen, nämlich als Vorsitzende der Jugendkammer 3 und Vorsitzende der 18. Großen Strafkammer 
mit dem Spektrum der Großkriminalität, leiten. 

In Juristenkreisen wird diese Lösung als Flickschusterei bezeichnet, da Arbeit lediglich umge-
schichtet werde und Lücken mit Richtern gestopft würden, die ohnehin schon zu viel Arbeit hätten. 

Landgerichtspräsident Schneidewind muss offenbar so handeln, da das Ministerium die immer 
noch dringend benötigte personelle Verstärkung versagt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie sieht die Arbeitsbelastung der Richterinnen und Richter am Landgericht Hannover aus 
(bitte aufschlüsseln für die Jahre 2003 bis 2009 nach Rechtsgebieten und nach den einzelnen 
Kammern/Einzelrichter)? 

2. Wie viele Richterstellen sind am Landgericht Hannover vorgesehen, und wie viele Stellen sind 
tatsächlich besetzt (bitte aufschlüsseln für die Jahre 2003 bis 2009)? 

3. Wie haben sich in den Jahren 2003 bis 2009 die Fallzahlen am Landgericht Hannover entwi-
ckelt (bitte aufschlüsseln nach Rechtsgebieten und nach den einzelnen Kammern/Einzel-
richtern)? 

4. Wie hat sich in den Jahren 2003 bis 2009 die Verfahrensdauer für die eingegangenen Fälle 
entwickelt (bitte aufschlüsseln nach Rechtsgebieten und nach den einzelnen Kammern/Ein-
zelrichtern)? 

5. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Arbeitsbelastung am Landgericht 
Hannover zu reduzieren? Wenn keine Maßnahmen geplant sind, warum nicht?  

(An die Staatskanzlei übersandt am 01.03.2010 - II/721 - 595)  
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Antwort der Landesregierung 

Niedersächsisches Justizministerium Hannover, den 30.03.2010 
 - 5111 I - 104.5 - 

Der Personalbedarf der Gerichte wird bundesweit auf einer empirisch validen und analytisch gesi-
cherten Grundlage ermittelt. Berechnungsgrundlage dazu ist der Geschäftsanfall (System: 
PEBB§Y). 

Das heutige Personalbedarfsberechnungssystem (PEBB§Y) ist im Jahr 2004 eingeführt worden. 
Damals wurde bei den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Niedersachsen ein Bedarf von 
rund 1 579 Richter ermittelt. Nach der Personalbedarfsberechnung 2008/2009 ist noch ein Bedarf 
von 1 519 Richtern festzustellen. Auf Stellenbasis ist die Belastung der Richter von 1,15 auf nun-
mehr 1,10 zurückgegangen. Die Personalbedarfsberechnung für 2009/2010 wird derzeit mit dem 
Geschäftsbereich abgestimmt. Dabei zeichnet sich ein weiterer Rückgang der Belastung ab. 

Das PEBB§Y verwendet durchschnittliche Bearbeitungszeiten (Basiszahlen) für alle zu erledigen-
den richterlichen Geschäfte. Besondere Verfahrensaufwände, die durch überlange Hauptverhand-
lungen, viele eilige Haftsachen, Krankheitsausfälle und ähnliches entstehen, sind bei der Personal-
zuteilung durch die Mittelbehörden gegebenenfalls zusätzlich zu berücksichtigen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Namen der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: 

Die Belastung des Landgerichts Hannover stellt sich seit Einführung von PEBB§Y wie folgt dar: 

Jahr Personal- 
bedarf 

Stellen Durchschnittlicher 
Personaleinsatz 

Belastung nach 
Stellen 

Belastung nach 
Einsatz 

2004 86,06 88,5 76,56 0,972 1,124 
2005 89,67 85,5 74,79 1,049 1,200 
2006 92,11 85,5 77,24 1,077 1,193 
2007 88,56 88,5 81,31 1,001 1,089 
2008 80,17 87,5 81,73 0,906 0,916 
2009 ca. 86 88,5 80,52 ca. 0,97 ca. 1,07 

 

Mit PEBB§Y wird nicht das Ziel verfolgt, Belastungsrechnungen für einzelne Geschäftsbereiche in-
nerhalb eines Gerichtes zu ermöglichen. Die vom Landgericht Hannover in der Anlage 1 mitgeteil-
ten Ergebnisse für die Zivil- und Strafkammern sind daher nur bedingt aussagefähig. Die Kommis-
sion der Landesjustizverwaltungen für Fragen der Personalbedarfsberechnung hat zu dem einge-
führten PEBB§Y Folgendes festgestellt: 

„Das System PEBB§Y ist aber nicht geeignet, die zumutbare Arbeitsbelastung der einzelnen Be-
diensteten zu bestimmen. Auch besonderen Verhältnissen vor Ort können die Bewertungen nicht 
Rechnung tragen. Die Ergebnisse der Personalbedarfsberechnung nach PEBB§Y können daher 
nicht die Verpflichtung der Präsidien und Behördenleitungen ersetzen, alle Geschäfte nach pflicht-
gemäßem Ermessen und Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Personen zu ver-
teilen.“ 
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Zu 2: 

Jahr Vorhandene 
Stellen 

Durchschnittlicher  
Personaleinsatz 

Grund für Stellenveränderung 

2003 88,0 83,92  
2004 88,5 76,56  
2005 85,5 74,79 Einsparung 
2006 85,5 77,24  
2007 88,5 81,31 Stellenvermehrung 3 Stellen Haushalt 2007 

 
2008 87,5 81,73 Verlagerung 1 Stelle zum Landgericht Lüneburg 

wegen Zuständigkeitsänderung bei WEG-Sachen 
2009 88,5 80,52 Stellenvermehrung 3 Stellen Haushalt 2009, Verla-

gerung von 2 Stellen an das LG Lüneburg, damit 
dort eingesetzte Proberichter zu Richtern auf Le-
benszeit ernannt werden können 

 
Beim durchschnittlichen Personaleinsatz werden Personalausfälle wegen Krankheit, Kur, Abord-
nung usw. herausgerechnet. Die in der Anlage 1 angegebenen Arbeitskraftanteile (AKA) beziehen 
sich auf den Stichtag 31.12. eines jeden Jahres. 

Zu 3: 

Hierzu verweise ich auf die Anlage 2. Das Landgericht Hannover hat den Geschäftsanfall der 
Kammern und Einzelrichter - wie in der bundeseinheitlichen Statistik vorgesehen - nur in einer 
Summe angeben können.  

Zu 4: 

Hierzu verweise ich ebenfalls auf die Anlage 2 und auf die Antwort zur Frage 3. Die durchschnittli-
che Verfahrensdauer für die einzelnen Kammern in Zivilsachen konnte das Landgericht Hannover 
nach einer entsprechenden Änderung der Erhebung erst ab 2006 ermitteln. 

Folgende durchschnittliche Verfahrensdauern in Monaten lassen sich feststellen: 

Zivilsachen Strafsachen 
1. Instanz Berufungsinstanz 1. Instanz Berufungsinstanz 

Jahr 

Nieder-
sachsen 

Landge-
richt  
Hannover 

Nieder-
sachsen 

Landge-
richt 
Hannover 

Nieder-
sachsen 

Landge-
richt 
Hannover 

Nieder-
sachsen 

Landge-
richt 
Hannover 

2003 6,9 7,7 4,9 5,0 5,6 5,7 3,7 2,2 
2004 7,0 8,0 4,4 4,2 5,9 5,8 3,6 2,7 
2005 7,1 7,8 4,5 4,0 5,9 6,8 3,6 3,1 
2006 7,8 8,7 4,8 4,3 5,7 6,0 3,8 2,8 
2007 7,8 8,9 4,7 4,2 6,2 7,0 3,8 3,6 
2008 7,9 9,4 4,6 4,6 6,5 8,0 3,7 4,3 
2009 8,1 10,2 4,8 4,6 *) *) *) *) 

*) Liegt wegen technischer Schwierigkeiten der Statistischen Landesämter noch nicht vor. 

Zu 5: 

Die rechnerische Belastung des Landgerichts Hannover ist geringer als der Durchschnitt der nie-
dersächsischen Landgerichte (2008/2009 auf Einsatzbasis = 1,09). Die Schaffung zusätzlicher 
Richterstellen beim Landgericht Hannover ist daher derzeit nicht vorgesehen. Besonderen Belas-
tungen durch strafrechtliche Umfangverfahren wird vom Oberlandesgericht Celle im Rahmen der 
Personalzuteilung unter Berücksichtigung der Belastungssituationen bei den anderen Gerichten 
des Geschäftsbereichs Rechnung getragen, soweit der hierfür nach PEBB§Y vorgesehene Zu-
schlag der tatsächlichen Mehrbelastung im Einzelfall nicht entspricht. 

 

In Vertretung 

Dr. Jürgen Oehlerking  
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Anlage 1 Anlage 1 
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(Ausgegeben am 12.04.2010) 
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